
Stellungnahme von http://kaupthing-edge.helft-uns.de vom 28.06.2009 

Endlich ist es geschafft: Die meisten Einlagen sind wieder auf dem Konto, der Rückzahlungs-
prozess wird bald abgeschlossen sein! Nun fragen sich einige noch, was mit dem Sahnehäub-
chen (Zinsen) ist. 

Wir würden Folgendes tun, was vielleicht auf den ersten Blick überrascht: Zunächst 
einmal die zurückerhaltenen Einlagen feiern und gelassen abwarten, was es auf den 
www.kaupthing.com ( http://www.kaupthing.com/?pageid=3997 ) und 
www.kaupthingedge.de (http://www.kaupthingedge.de/service/Letzte-Nachrichten )zu 
den Zinsen Neues gibt. Sprich, einfach erstmal beobachten, das Verfahren geht seinen 
Gang. Dies sagen wir nicht aus einer Schnapslaune, sondern aufgrund langen und ausführli-
chen Gesprächen mit Kaupthing-Vertretern, die wir für vertrauensvoll halten. Fakt ist: Die 
Zinsen deutscher Bankkunden sind ein Fall, der in Island noch nicht endgültig geklärt ist. 

Bitte beachten, dass die isländische Situation ein absoluter Sonderfall ist: Man muss es sich so 
vorstellen: In Deutschland gehen nacheinander Commerzbank, Dresdner Bank, Deutsche 
Bank, Sparkassen und Genossenschaftsbanken geschlossen pleite, die Kreditwirtschaft als 
Treibstoff der Wirtschaft bricht zusammen und mit ihr die Wirtschaft, der Euro wertet um 
100% ab (alle Importe kosten plötzlich das Doppelte), die Bundesregierung versucht verzwei-
felt das Bankensystem neu aufzubauen und sieht sich gleichzeitig mit Billionen-Forderungen 
von ausländischen Banken gegenüber - sprich überall brennt es: Und in diesem Fall schafft es 
die Bundesregierung erst einmal nicht, eine Regelung für die Zinsen indonesischer Sparer bei 
deutschen Banken zu finden. So ist etwa die Situation in Island: Unsere Zinsen sind dort aus 
nachvollziehbaren Gründen derzeit einfach nicht Top-Thema Nr.1, die paar Finanzleute auf 
der Insel werden dringend in Verhandlungen gebraucht, in denen nichts weniger als die Zu-
kunft Islands in den nächsten 50 Jahren auf dem Spiel steht. Allein aus diesem Grund ist in 
Island noch nicht endgültig über unsere Zinsen entschieden. Es wird noch ein "förmliches 
Verfahren" (O-Ton Kaupthing: http://www.kaupthingedge.de/service/Letzte-Nachrichten ) 
hinsichtlich der Zinsen eingeleitet - auf Nachfrage wurde uns aus Island am 28.6.2009 ver-
sprochen, dass "in Kürze" auf der Webseite der Kaupthing Bank (das Verfahren bekannt ge-
geben wird, in dem auch die Zinsansprüche geltend gemacht werden können. 

Denkbare Varianten: 

 

1. Isländisches Insolvenzverfahren 

Es ist derzeit höchst wahrscheinlich, dass unsere Bank (Old Kaupthing) über lang liqui-
diert wird. Nach unseren Informationen von Kaupthing ist dies das wahrscheinlichste 
Verfahren, in denen wir für unsere Zinsen entschädigt werden. Sprich in einem Insol-
venzverfahren nach isländischem Recht werden alle Vermögenswerte der Bank zu Geld 
gemacht und der eingenommene Ertrag an alle Gläubiger der Bank, zu denen wir noch 
mit unseren Zinsansprüchen gehören, ausgeschüttet. Erfahrungsgemäß dauert so ein 
Verfahren gute 10 Jahre bei Banken, es können daraus aber auch gut und gerne 15 Jah-
re werden bei einer Bank wie Kaupthing. Erfahrungsgemäß sind die Ausschüttungsquo-
ten (das, was die Gläubiger von ihrer Forderung wiedersehen) bei Bankeninsolvenzen 
ausnahmsweise relativ hoch: zwischen 30% und 80%. Das liegt daran, dass Banken oft an 
Liquiditätsschwierigkeiten zusammenbrechen, wenn sie langfristige Geschäfte mit kurzfristi-
gen Geschäften finanzieren, z.B. wenn mit unserem Tagesgeld ein Hausbau in Island finan-
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ziert wird und darauf eine langjährige Hypothek liegt. D.h. dieses Geld fließt im besten Fall in 
mehreren Jahren zum größten Teil wieder an die Bank zurück. Genaue Prognosen zu Dauer 
und Ertrag eines Insolvenzverfahrens sind schwierig, da die meisten Vermögenswerte von 
Kaupthing in Island investiert sind, die Wirtschaft dort zusammengebrochen ist: Alle brau-
chen Geld und versuchen gleichzeitig Häuser, Autos, etc. zu verkaufen, sodass es derzeit kei-
nen Markt für diese Dinge gibt - verschlimmert wird dies dadurch, dass die größten Arbeitge-
ber (die faktisch insolventen Banken!) natürlich massiv Stellen abbauen und es keine Kredite 
mehr gibt, sodass fast alle Wirtschaftsprojekte nicht mehr weitergeführt werden. An einem 
Insolvenzverfahren ist nichts zu rütteln, dies ist ein Verfahren nach festen gesetzlichen Re-
geln, bei denen die Gläubiger bei gleichem Rang absolut gleichrangig behandelt werden - d.h. 
mit Briefen und Aufrufen oder mit den Medien erreicht man nichts, man kann bestenfalls kla-
gen, wenn man der Meinung ist, dass für Zinsen Besonderheiten gelten (siehe noch die Punkte 
2.–5.). 

 

2. Zinsen als "Priority Claims" ? 

Möglich ist auch, dass unsere Zinsen ebenfalls "Priority Claims" sind. Bei der Bewertung, ob 
Zinsen auch "Priority Claims" sind, kommt es entscheidend darauf an, wie genau der Begriff 
"Einlage" definiert wird (siehe dazu unsere FAQs: http://kaupthing-edge.helft-
uns.de/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-faqs/wie-erfolgt-die-
ruckzahlung/auszahlungsverfahren-uber-kaupthing-bank/ ) - mit oder ohne Zinsen. Das islän-
dische Notgesetz ist am 06.10.2008 im Eilverfahren durch das isländische Parlament geboxt 
worden, um mit den drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Deshalb ist das Gesetz nicht auf 
Zinsen zugeschnitten, sodass es derzeit völlig offen ist, ob isländische Gerichte Zinsan-
sprüche - ganz oder teilweise - als "Priority Claims" einordnen werden (mit der Folge, 
dass unsere Zinsen - ganz oder teilweise - vor allen anderen Forderungen zu zahlen sind) 
oder nicht (dann siehe 1.). Sollte man in Island zu der Überzeugung kommen, dass letz-
teres - ganz oder teilweise - der Fall ist, kann man sich dagegen nur mit einer Klage 
wehren - Erfolgschancen, Kosten und Dauer derzeit vollkommen ungewiss! Als zusätzli-
che Unsicherheiten kommen hier noch hinzu, dass Kaupthing wohl meint, dass Zinsen 
keine "Priority Claims" sind (siehe Homepage 
http://www.kaupthingedge.de/service/Letzte-Nachrichten ) - nicht vergessen soll auch die 
menschliche Komponente, dass Kaupthing von staatlichen Zwangsverwaltern geleitet wird, 
die zu einem Teil zu den größten Experten im isländischen Insolvenzrecht sind. 
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3. Zinsauszahlung durch den isländischen Einlagensicherungsfonds ? 

Fast schon vergessen - unser guter alter isländischer Einlagensicherungsfonds TIF, an den wir 
vor mehr als einem halben Jahr mal fleißig Anträge geschickt haben. Dieser ist nun nicht 
mehr mit der Stammeinlage befasst (siehe auch unseren Artikel vom 12.06.09: 
http://kaupthing-edge.helft-uns.de/2009/06/12/news-vom-einlagensicherungsfonds/ ), aller-
dings kann es gut sein, dass er noch für unsere Zinsen zuständig ist. Mitarbeiter des TIF haben 
selbst einmal von Zinszahlungen bis 30.10.08 gesprochen (siehe unseren Leitfaden 
http://kaupthing-edge.helft-uns.de/was-kann-ich-tun/leitfaden-einlagensicherungsfonds/ unter 
der entsprechenden Teilüberschrift) - vielleicht kommt man dort noch einmal auf unsere Zins-
ansprüche zurück. Bei der Frage, ob unsere Zinsen (teilweise) durch den TIF erstattet werden, 
kommt es wiederum entscheidend darauf an, was eine durch den TIF geschützte "Einlage" ist: 
Im zugrundeliegenden Europarecht http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0019:DE:HTML (siehe dort 
die Artikel 1, Nr. 1 und Nr. 3) kommt es entscheidend auf die Fälligkeit an: Zinsen waren in 
unserem Fall bei Tagesgeld regulär erst zum 30.12. und bei Festgeld mit Ablauf der Laufzeit 
fällig. Daher ist es sehr fraglich, ob unsere Zinsen europarechtlichen Schutz genießen. Auch 
die sich komplett widersprechenden Artikel vom 13.05.2009 ( 
http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/einlagensicherung-im-vergleich-sind-
zinsen-mit-abgesichert.php ) und 30.10.2008 (http://www.optimal-
banking.de/wissen/einlagensicherungsfonds.php ) zeigen, dass nicht mal in Deutschland ge-
klärt ist, ob Zinsen zur rechtlich geschützten Mindestabsicherung (Entschädigungseinrichtung 
deutscher Banken e.V.) gehören. Nach isländischem Einlagensicherungsrecht ist die Defi-
nition ebenfalls erneut vollkommen unklar: Das entsprechende Gesetz ( 
http://eng.idnadarraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/1165 dort Art. 9 Abs. 3) und die 
entsprechende Verordnung (http://eng.vidskiptaraduneyti.is/media/rg_enska/reglugerd-
120-2000-ens.pdf dort Art. 3 Abs. 1, Art. 5) lassen sowohl zu, dass Zinsen erfasst sind, 
aber auch, dass sie nicht erfasst sind. Im ersteren Falle müsste der Fonds alle bis zum 
09.10.08 bzw. 30.10.08 angefallenen Zinsen bis spätestens 30.10.2009 auszahlen, alle da-
nach aufgelaufenen Zinsen fielen ins Insolvenzverfahren (siehe 1.). Im letzteren Falle 
fielen wiederum sämtliche Zinsen ins isländische Insolvenzverfahren (siehe 1.). Sollte 
der TIF sich auf den letzteren Fall festlegen, könnte wiederum gegen ihn geklagt wer-
den: Erfolgschancen, Kosten und Dauer wiederum vollkommen ungewiss. 

 

4. Gleichberechtigung mit anderen Sparern in Europa 

Hinter Kaupthing handelt der Staat Island. Ein Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raums EWR darf aber nicht Bürger anderer Staatsangehörigkeit diskriminieren (siehe Art. 4 
des EWR-Vertrags http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A0103(01):DE:HTML ). Mora-
lisch ist es sicherlich ungerecht, dass wir am längsten warten mussten und als einzige Sparer 
in Europa zunächst mal keine Zinsen bekommen. Soweit mir bekannt (http://kaupthing-
edge.helft-uns.de/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-faqs/wie-erfolgt-die-
ruckzahlung/infos-zu-ruckzahlungen-in-a-fin-gb-nl-nor/ ), haben alle anderen europäischen 
Kunden in Europa für ihre Einlagen Zinsen bis zum Tag der Kontenschließung (08.10. oder 
09.10.08) erhalten. Sollte dies eine Ungleichbehandlung sein, die nicht zu rechtfertigen ist, 
müsste Island über das zwangsverwaltete Kaupthing oder den TIF auch unsere Zinsen bis zur 
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Kontenschließung (09.10.08) auszahlen. Klingt soweit ganz einfach - ist es aber überhaupt 
nicht. Denn als erstes muss man sich fragen, ob unser Fall auch in rechtlicher Hinsicht mit der 
anderer Sparer vergleichbar ist: Was im Gegensatz zu uns jedenfalls in den anderen Ländern 
auffällt: In allen Ländern hat Kaupthing bzw. Island Verträge mit den europäischen Nachbarn 
abgeschlossen, die auch die Zinsen umfassten - in Deutschland fehlt eine solche Regelung 
aber gerade mit der Bundesregierung, die Regierung hat uns mittlerweile allein auf die islän-
dischen Verfahren verwiesen! Es ist auch gut möglich, dass die Zinsen gar nicht von Island 
bzw. Kaupthing erstattet wurden, sondern dass die europäischen Nachbarstaaten aus politi-
schen Gründen die Zinsen für ihre Bürger erstattet haben. Selbst wenn man zu vergleichbaren 
Fällen kommt, könnte die Ungleichbehandlung gerechtfertigt sein: Im Hinblick auf die islän-
dischen Sparer kann dies in Bezug auf die Schieflage des ganzen Staates sein, mit den ande-
ren europäischen Nachbarn können die Verträge nur deshalb abgeschlossen sein, weil 
Kaupthing im Gegenzug eingefrorene Vermögenswerte im großen Umfang zurückbekommen 
hat - solche Vermögenswerte hatte die Kaupthing Niederlassung Deutschland aber nicht. Also 
gilt auch hier: Erfolgschancen, Kosten und Dauer wären bei einer Klage derzeit völlig 
ungewiss. 

 

5. Exkurs: Schadensersatzansprüche 

Um solche geltend zu machen, wird man ohne anwaltliche Beratung nicht auskommen. Sind 
solche Ansprüche gegen die Bank gerichtet, fallen sie wieder in das Verfahren unter 1. Sollten 
einzelne Personen persönlich haften, muss beachtet werden, dass dann auch die - rechtlich 
besser gerüsteten - "Big Player" mit ihren Milliardenforderungen zugreifen werden, sodass 
auch das vorhandene Vermögen bei diesen Personen schnell schrumpft, sodass die Kleinspa-
rer wohl leer ausgehen werden. Denn einem nackten Schuldner kann man nicht in die Tasche 
greifen. 

Und schließlich kann man sich überlegen, ob nicht sogar der deutsche Staat für eingetretene 
Schäden haftet. Dies wegen eines eventuellen rechtlich relevanten Verschuldens der BaFin. 
Dabei kann man einerseits daran denken, dass Kaupthing überhaupt hier tätig werden durfte: 
Der für EWR-Niederlassungen einschlägige § 53bKreditwesengesetz (KWG) verweist in des-
sen Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 u.a.  auf § 6 Absatz 2 KWG: Dort steht "Die Bundesanstalt [für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht] hat Mißständen im Kredit- und Finanzdienstleistungswesen ent-
gegen-zuwirken, welche die Sicherheit der den Instituten anvertrauten Vermögenswerte ge-
fährden…" Dies müsste eine Pflicht der BaFin zur Prüfung der Kaupthing Niederlassung 
Deutschland auf ihre Seriosität sein, wobei diese Pflicht speziell auch Dritte (in diesem Fall 
uns Sparer) schützen müsste. Wäre letzteres der Fall könnte die Bundesrepublik (als Träger 
der BaFin) dafür haften, dass Kaupthing hierzulande überhaupt Geld einsammeln durfte. Au-
ßerdem könnte die BaFin möglicherweise die Auszahlung verzögert haben (jedenfalls nach 
Aussage von Kaupthing: siehe http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-
versicherungen/bafin-blockiert-kaupthing-auszahlungen;2180722 ), sodass auch hier mögli-
cherweise eine Haftung der Bundesrepublik in Betracht kommt. Sollten Ansprüche tatsächlich 
durchgehen, droht hier eine Kürzung des Schadensersatzanspruches wegen Mitverschuldens, 
denn schließlich hat sich jeder immer noch aus freiem Entschluss für Kaupthing entschieden. 
Auch hier kommt man wohl ohne anwaltliche Fachberatung nicht aus. Auch hier kommt man 
sehr wahrscheinlich ohne anwaltliche Fachberatung nicht aus. 

Also auch hier: Ausgang, Kosten und Dauer solcher Verfahren völlig ungewiss. 
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6. Exkurs Nr. 2: Überweisungen ZU Kaupthing 

Schließlich gibt es noch die Fallgruppe der Sparer, die ihr Geld vom Referenzkonto an 
Kaupthing überwiesen haben, deren Geld aber wegen des Moratoriums nie bei Kaupthing 
ankam, sondern auf einem Konto der DZ-Bank "hängenblieb". Diese Sparer haben ihr Geld 
"bereits" in der Woche ab dem 27.04.09 zurückerhalten (siehe dazu unsere Artikel 
http://kaupthing-edge.helft-uns.de/2009/04/27/problematik-zu-kaupthing-uberweisungen-
nach-moratorium/ und http://kaupthing-edge.helft-uns.de/2009/04/28/das-erste-geld-ist-da/ ). 
Auch hier gibt es möglicherweise Schadensersatzansprüche. Dabei gerät - vielleicht etwas 
überraschend - wegen der §§ 676a ff. BGB zum Überweisungsvertrag v.a. die Referenzkonto-
bank in den Blick (siehe auch unseren Artikel vom http://kaupthing-edge.helft-
uns.de/2009/03/27/uberweisung-zu-kaupthing-dirk-kampft-mit-seiner-referenzkontobank/ ) - 
allerdings v.a. in erster Linie dann, wenn man bereits bei der Referenzkontobank eine Rück-
forderung gestellt hat. Gegen die DZ-Bank fällt mir dagegen auf Anhieb nichts ein, wie man 
diese in Anspruch nehmen kann - man kann auch davon ausgehen, dass die DZ-Bank ihr Ver-
halten, die Überweisungen ZU Kaupthing monatelang einzubehalten und auf rechtliche Frei-
gabe durch Kaupthing zu warten, rechtlich geprüft hat. Falls man in dieser Fallgruppe ne-
ben dem zurückgezahlten Geld auf weitere Ansprüche aus ist, wird man auch hier wohl 
ebenfalls nicht ohne anwaltliche Beratung auskommen. 

 

7. Fazit 

Aufgrund des Gesagten warten wir also in Bezug auf unsere Zinsen gelassen ab und 
nehmen das Verfahren an, das uns über www.kaupthing.com ( 
http://www.kaupthing.com/pages/4007 ) und www.kaupthingedge.de ( 
http://www.kaupthingedge.de/service/Letzte-Nachrichten ) geboten wird. Ob sich eine 
Klage oder Rechtsberatung lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Es kann aber 
natürlich sein, dass man bei einer Klage schlechtem Geld noch gutes hinterher wirft. 
Alle, die dann aber Krokodilstränen über das ungerechte Recht weinen, müssen dann 
aber zu ihrer Entscheidung stehen - jedenfalls können sie nicht sagen, niemand hätte sie 
auf die großen Unsicherheiten bei der Jagd nach rechtlicher (Zins-)Genugtuung hinge-
wiesen: Das haben wir hiermit getan. ;-) 
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